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Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Auf Grund der Art. 40 bis 42 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff
der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband Berufliche Schulen Bad Wörishofen folgende Haushalts-
satzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.832.400 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 508.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
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§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

A. Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2023
auf 4.297.000 € festgesetzt und nach der Satzung des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wö-
rishofen auf die Mitglieder umgelegt.

2. Nach § 9 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Berufliche Schulen Bad Wörishofen trägt den
ungedeckten Finanzbedarf der Landkreis Unterallgäu mit 80 % und die Stadt Bad Wörishofen mit
20 %. Somit entfallen auf den Landkreis Unterallgäu 3.437.600 € und auf die Stadt Bad Wörishofen
859.400 €.

B. Investitionsumlage

Eine Investitionsumlage wird in Höhe von 6.800 € erhoben. Davon entfallen auf den Landkreis Unter-
allgäu 5.440 € und auf die Stadt Bad Wörishofen 1.360 €.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht bean-
sprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Mindelheim, 20. Dezember 2022
ZWECKVERBAND BERUFLICHE SCHULEN BAD WÖRISHOFEN

Alex Eder
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten
amtlichen Bekanntmachung einer neuen Haushaltssatzung im Landratsamt Unterallgäu (Kämmerei, Zim-
mer 136) innerhalb der Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht aus.

Alex Eder
Landrat


